
   
An die      _____________,am ______________ 
Friedhofkommission     
Oswald von Wolkensteinplatz 8 
39040 SEIS 
 
 

Ansuchen zur Errichtung eines Grabmales im Friedhof von Seis  
 
 
Der/ die unterfertigte_______________________________________________ 
 
wohnhaft in__________________, __________________- Straße,   Nr._______ 
 
Haus-/ Hofname_____________________________ Tel.:__________________ 
 
 

e r s u c h t 
 
 

um die Errichtung  eines Grabkreuzes und eines Grabsteines am Grab 
 
 
des/der____________________________ gest. am ___________in__________ 
 
 
 
Grabkreuz: (Material):________________Höhe:________ Breite: _________ 
 
 
Grabstein: (Material):_________________Länge:________ Tiefe: __________ 
 
 
 
Hersteller des Grabmales: 
________________________________________________________________ 
    ( Anschrift, Telefon) 
      

Unterschrift: 
__________________________ 

 
Zeichnung bzw. Foto des Grabkreuzes ist in 2facher Ausführung beigelegt. 
 

(Erläuterungen siehe Rückseite) 



ERLÄUTERUNGEN 
⇒ GRABKREUZ: 
 
Material: Schmiedeeisen, Bronze 
Mindesthöhe:     140 cm, maximale Höhe: 180 cm, berechnet ab Bodenniveau 
maximale Breite: 80 cm 
Einzige Ausnahme: alte, künstlerisch wertvolle Grabkreuze 
 
⇒ GRABSTEIN: 
 
Material: Porphyr 
Familiengrab:  Länge 60 cm,   Tiefe 18 cm,    Höhe 25 cm  
Einzelgrab:      Länge 50 cm,    Tiefe 18 cm,   Höhe 25 cm    
 
Für beide Grabarten gilt: Die Höhe von 25 cm versteht sich ab Bodenniveau 
 
Alle am Grabstein befestigten Teile müssen abnehmbar sein: Kreuz, 
Laterne, Inschrifttafel, Weihwasserbehälter. Fixe Halterungen dürfen 30cm 
ab Bodenniveau nicht überschreiten. 
 
⇒ HINWEISE:  

 
• Dem Ansuchen sind zwei Zeichnungen bzw. Fotos des Grabkreuzes 

beizulegen. 
 
• Das Grabmal kann nach erteilter Genehmigung durch die 

Friedhofskommission und frühestens 10 Monate nach der Beerdigung 
errichtet werden. Nach bisheriger Erfahrung sinkt nämlich die Erde im 
ersten Jahr besonders stark ab. 

 
• Setzen Sie sich mindestens fünf Tage vor der Lieferung von Grabkreuz 

und Grabstein mit dem Friedhofswärter in Verbindung, damit er die 
Auflagen der Kommission überprüfen und das Kreuz aufstellen kann. Die 
Steine zur Einfassung des Grabhügels stellt die Gemeinde. Sie werden 
vom Friedhofswärter verlegt. 

 
• Bäume und hohe Rosengewächse sollen nicht angepflanzt werden. 

 
Friedhofswärter Richard Tirler   Tel. 329 319 12 16 
 
Gelesen und zur Kenntnis genommen  ____________________ 
         Unterschrift 


